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1. Grundsatz der Erhebung und Bearbeitungszweck von Personendaten 

Ihre Privatsphäre ist uns ein wichtiges Anliegen. Als kantonale Behörde bearbeiten wir ledig-
lich jene Personendaten, die zur öffentlichen Aufgabenerfüllung im Rahmen unserer Tätigkei-
ten erforderlich sind, wie namentlich der Bewirtschaftung der Verkehrspoller. 
 
Damit die Zufahrt mit Motorfahrzeugen zur Kernzone der Innenstadt freigegeben werden kann, 
kann eine Zufahrtsbewilligung erforderlich sein. Diese wird von der Motorfahrzeugkontrolle 
(MFK) des Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD) auf Gesuch hin erteilt. Die Zufahrtsbe-
willigungen können unter anderem an das Kontrollschild des Fahrzeugs gebunden sein. 
 
In den Verkehrspollern wird ein Lesesystem der Kontrollschilder via Kamera eingesetzt. Die 
Kamera ist dabei ausschliesslich auf die Kontrollschilder ausgerichtet. Die von der Kamera er-
fassten Kontrollschilder werden verschlüsselt und mit einer gesicherten Datenverbindung an 
die Steuerung des Verkehrspollers übermittelt. Daneben gibt es alternative Möglichkeiten zur 
Senkung der Poller: mittels QR-Code-Leser oder Gegensprechanlage. Letztere ist mit einer 
Live-Kamera ausgestattet und muss vom Fahrzeugführenden manuell ausgelöst werden. 
Die Kontrollschilderkennung, der QR-Code-Leser und die Gegensprechanlage werden nur ak-
tiviert, wenn die Präsentschlaufe belegt ist (d.h. ein Fahrzeug steht vor der Polleranlage). 
 
Kontrollschilder stellen grundsätzlich Personendaten dar. Diese Personendaten werden bereits 
beim Lesen durch die Kamera verschlüsselt und mit den ebenfalls verschlüsselten Daten der 
MFK abgeglichen. In den Pollern bzw. dem darin befindlichen System werden keine Daten an-
hand des Abgleichs gespeichert. Auch die Kamera der Gegensprechanlage in der Bediensäule 
der Verkehrspoller wird einzig auf Wunsch des Kunden hin aktiviert, überträgt live zum entspre-
chenden Kundenbetreuer und zeichnet keine Personendaten (Gesichter) auf. 
 
Das Erfassen und Verschlüsseln der Kontrollschilder stellt eine Datenbearbeitung im Sinne des 
Datenschutzrechts dar. Wir bearbeiten diese Personendaten im Einklang mit dem basel-städti-
schen Gesetz über die Information und den Datenschutz (Informations- und Datenschutzge-
setz, IDG; SG 153.260) und den dazugehörigen Verordnungen (Verordnung über die Informa-
tion und den Datenschutz, Informations- und Datenschutzverordnung, IDV, SG 153.270; 
Verordnung über die Informationssicherheit, ISV, SG 153.320; Geschäftsordnung des Regie-
rungsrats zum IDG, SG 153.280). 
 
Beim vorstehend beschrieben Lesesystem stützen wir uns auf: 
- Verordnung betreffend die ausnahmsweise Zufahrt in die Innenstadt (Zufahrtsverordnung, 

SG 952.300) 

- Verordnung betreffend die zentrale elektronische Bewilligungsplattform (BWPV, SG 

153.700) 

 

 

https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/153.270
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/153.320
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/153.280
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2. Datenweitergabe 

Es werden keine Personendaten an Dritte weitergeleitet. 

3. Datenschutzverantwortlicher 

Wenn Sie datenschutzrechtliche Anliegen oder Fragen haben, können Sie sich an unseren 
Datenschutzverantwortlichen wenden: Mob.Vs@bs.ch. 

4. Datenweitergabe und Datenübermittlung ins Ausland 

Es findet keine Datenweitergabe und/oder Datenübermittlung ins Ausland statt. 

5. Dauer der Aufbewahrung von Personendaten 

Die Personendaten (verschlüsselte Kontrollschilder und Vorgang an der Live-Kamera der Ge-
gensprechanlage der Bediensäule am Verkehrspoller) werden nicht gespeichert. 

6. Datensicherheit 

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Massnahmen, um die Sicherheit der 
Personendaten zu gewährleisten und diese gegen unberechtigte oder unrechtmässige Bear-
beitung, unbeabsichtigten Verlust, Veränderung, Bekanntmachung oder Zugriff zu schützen. 

7. Änderung der Datenschutzerklärung 

Um aktuellen rechtlichen Forderungen gerecht zu werden oder Änderungen unserer Leistungen 
umzusetzen (z.B. bei der Einführung neuer Services), behalten wir uns vor, die vorliegende 
Datenschutzerklärung anzupassen, zu ergänzen oder in sonstiger Weise zu ändern. Es gilt die 
jeweils aktuelle Datenschutzerklärung gemäss Veröffentlichung auf der Webseite des Kantons 
Basel-Stadt. 

mailto:Mob.Vs@bs.ch

